
Öffentliche Bekanntmachung des Bürgerentscheids 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat in seiner 
Sitzung am 20. Februar 2024 festgestellt, dass 
das beantragte Bürgerbegehren gegen den Ge-
meinderatsbeschluss vom 7. November 2023 
bzgl. der Verpachtung eines Grundstücks zur Er-
richtung einer Windkraftanlage zulässig ist. 
 
Daher wird ein Bürgerentscheid nach § 21 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Gemeinde Lauf durchgeführt. 
Die genaue Festsetzung der Fragestellung 
wird noch bekanntgegeben. Nähere Informati-
onen erfolgen mittels einer Info-Broschüre, die 
jedem Haushalt rechtzeitig vor dem Bürgerent-
scheid zugeht. 
 
Der Bürgerentscheid findet am Sonntag, 
9. Juni 2024, statt. 
 
Entschieden ist die Frage in dem Sinne, in dem sie 
von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit Ja oder 
Nein beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit 
mindestens 20 % der Stimmberechtigten beträgt. 
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit „Nein“ 
beantwortet. Ist die erforderliche Mehrheit von 
20 % nicht erreicht worden, hat der Gemeinderat 
die Angelegenheit zu entscheiden. 
 
Stimmberechtigt sind Deutsche im Sinne von Ar-
tikel 116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehö-
rige eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union (Unionsbürger), die am Abstim-
mungstag das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde mit 
Hauptwohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht 
bzw. Stimmrecht ausgeschlossen sind. Diese wer-
den von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen und können wählen. Der Bürgermeis-
ter ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststel-
lung seines Stimmrechts einen gültigen Identitäts-
ausweis sowie eine Versicherung an Eides statt 
mit der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu ver-
langen. 
 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis 
 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 

durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-
nung begründen, sind mit der Rückkehr stimmbe-
rechtigt. Stimmberechtigte, die nach ihrer Rück-
kehr am Abstimmungstag noch nicht mindestens 
drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
 
Stimmberechtigte, die in keiner Gemeinde in der 
Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung ha-
ben, sich aber am Abstimmungstag seit mindes-
tens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag 
hat der Stimmberechtigte ohne Wohnung zu ver-
sichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Ein-
tragung beantragt hat oder noch beantragen wird. 
Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum 
Abstimmungstag seit mindestens drei Monaten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde 
haben wird. 
 
Stimmberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 
Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unter-
liegen und nicht in das Melderegister eingetragen 
sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftli-
chen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung 
an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 
3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizufügen. 
 
Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürger-
meisteramt Lauf, Bürgerservice, Hauptstraße 
70, 77886 Lauf bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich ge-
stellt werden und – ggf. samt der genannten eides-
stattlichen Versicherung – spätestens bis zum 
Sonntag, 19. Mai 2024, beim Bürgermeisteramt 
Lauf, Bürgerservice, Hauptstraße 70, 77886 
Lauf eingehen. 

 
 
 
Lauf, 28.03.2024 
 
 
Bürgermeisteramt Lauf 
Vorsitzende Gemeindewahlausschuss 


		2024-03-26T09:38:23+0100
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	2024 03 28 Bekanntmachung Termin Bürgerbegehren.pdf




